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Abrechnung von' Mitwirkungshandlungen der Beschäftigten 
der F/E-Stellen bei der Einführung von F/E-Ergebnissen in 
die Produktion.

(2) Als Zeitpunkt der Einführung von F/E-Ergebnissen in 
die Produktion ist in den Planunterlagen grundsätzlich der 
Zeitpunkt nach Beendigung der Arbeitsstufen К 5/0, К 8/0, 
К 10/0, V 5/0, V 8/0, V 10/0 oder ZF 3 festzulegen, zu dem

— das erste Erzeugnis (bei Einzel- und Kleinserienferti
gung),

— das erste Los der Erzeugnisse (bei Serienfertigung),

— die erste Serie bzw. erste Charge an Erzeugnissen (bei 
Großserien- und Massenfertigung)

in stabiler Produktion bzw. in stabilem Dauerbetrieb her
gestellt und von der Gütekontrolle abgenommen oder in 
anderer Form bestätigt wird*. Es ist nicht statthaft, dem Ter
min der Einführung von F/E-Ergebnissen in die Produktion 
solche Leistungen zugrunde zu legen, wie z. B. den Beginn 
des Probebetriebes, die Materialentnahme usw.

(3) Der Nachweis über die Realisierung der Einführungsauf
gaben des Staatsplanes Wissenschaft ünd Technik ist ent
sprechend den Festlegungen zur staatlichen Berichterstattung 
zu führen**.

§ 6
Schlußbestimmungen

(1) Diese Anordnung tritt am 1. Januar 1976 in Kraft. Sie ist 
bereits bei der Vorbereitung und Ausarbeitung des Volks
wirtschaftsplanes 1976 sowie des Fünfjahrplanes 1976—1980 
anzuwenden.

(2) Gleichzeitig sind die Nomenklaturen für Arbeitsstufen 
und Leistungen von Aufgaben des Planes Wissenschaft und 
Technik vom 2. April 1971 nicht mehr anzuwenden.

(3) Die Leiter der zentralen Staatsorgane sind berechtigt, 
unter Beachtung der Festlegungen dieser Anordnung im Ein
vernehmen mit dem Minister für Wissenschaft und Technik 
spezifische Regelungen entsprechend den Bedingungen ihres 
Verantwortungsbereiches zu treffen.

Berlin, den 28. Mai 1975

Der Minister für Wissenschaft und Technik

Dr. W e i z

♦ Die hierzu in der Planungsordnung vom 20. November 1974 (Son
derdruck Nr. 775 b des Gesetzblattes) Tedl П S. 68 unter 3.7.1. getrof
fenen Festlegungen sind sinngemäß anzuwenden.

** Formblatt 344 — Berichterstattung über die Ergebnisse der Ein
führungsaufgaben des Staatsplanes Wissenschaft und Technik.

Anordnung 
über die Planung und Bilanzierung 

von Dieselkraftstoff

vom 27. Mai 1975
в

§ 1

(1) Diese Anordnung gilt für alle Bedarfsträger vorj Diesel
kraftstoff mit Ausnahme der Bevölkerung.

(2) Die Versorgung der Bevölkerung mit Dieselkraftstoff 
erfolgt wie bisher ohne Bilanzanteil über Tankstellen des 
VEB Minol.

§ 2

(1) Für den Bezug von Dieselkraftstoff werden ab 1. Juli 
1975 grundsätzlich monatliche Bilanzanteile für die Bedarfs
träger erstmalig für den Monat Juli 1975 übergeben.

*(2) Kleinstverbraucherscheine zum Bezug von Dieselkraft
stoff verlieren ab 1. Juli 1975 ihre Gültigkeit.

(3) Die Übergabe der Bilanzanteile 1975 an die Bedarfsträ
ger erfolgt über die Fondsträger, von denen bisher der Bilanz
anteil bezogen wurde. Bedarfsträger, die bisher Dieselkraft
stoff im Freibezug erhalten haben, sind verpflichtet, den Ist- 
Verbrauch des 2. Halbjahres 1974 kontrollfähig zu dokumen
tieren. Der Nachweis ist die Grundlage für den Empfang von 
Bilanzanteilen bei den Fachorganen des örtlich geleiteten Ver
kehrswesens bzw. Organen, die die Bilanzanteile ausgeben. 
Der Nachweis ist bis zum 15. Juni 1975 vorzulegen.

§3

(1) Zur Durchsetzung des § 2 werden den Ministerien und 
Versorgungsbereichen 6 Wochen vor Quartalsbeginn für das 
Folgequartal die Bilanzanteile erstmalig zum 31. Mai 1975 für 
das 2. Halbjahr 1975, unterteilt nach Quartalen, durch das 
Ministerium für Chemische Industrie übergeben. Von den 
Ministerien und Versorgungsbereichen hat die Übergabe an 
die Fondsträger in der gleichen Aufteilung bis zum 5. des 
Quartalsvormonats zu erfolgen.

(2) Für die zentralgeleitete Wirtschaft und gleichgestellte 
Bereiche gilt für den Bezug von DK-Limitscheinen und Vor
drucken für die Übergabe von Bilanzanteilen "bzw. Lagerfrei
gaben folgendes:
Die Fondsträger übergeben den Bedarfsträgern grundsätz
lich die Bilanzanteile monatlich in Litern. Der Bedarfsträger 
erhält gegen Vorlage des Bilanzanteiles bei der für seinen 
Sitz zuständigen kraftstoffverwaltenden Stelle des Kraftver
kehrskombinates die zum Kauf von Dieselkraftstoff berech
tigenden DK-Limitscheine für Tankstellenbezug bzw. Lager
freigaben für Tanklagerbezug.

(3) Für die den Räten der Bezirke unterstellten Betriebe, 
Einrichtungen, Institutionen und Genossenschaften gilt für 
den Bezug von DK-Limitscheinen und Vordrucken für die 
Übergabe von Bilanzanteilen bzw. Lagerfreigaben folgendes:
— Die Fondsträger übergeben quartalsweise ihren kraftstoff

verwaltenden Stellen die Bilanzanteile in Litern auf den 
dafür vorgesehenen Vordrucken (DK-Bilanzanteil) unter
teilt nach Tankstellen- und Lagerbezug. Für den Tank
stellenbezug sind die zum Kauf von Dieselkraftstoff be
rechtigenden DK-Limitscheme zu übergeben.

— Die kraftstoffverwaltenden Stellen übergeben den Bedarfs
trägern grundsätzlich monatlich die Bilanzanteile in Form 
der DK-Limitscheine und der Lagerfreigabe für den Tank- 
lagerbezug.

— Die Vordrucke für Bilanzanteile bzw. Lagerfreigabe und 
die DK-Limitscheine erhalten die Fondsträger auf schrift
liche Anforderung und Vorlage des Bilanzanteiles bei dem 
für ihren Sitz zuständigen Kraftverkehrskombinat bis zum
22. des Quartalsvormonats.

— Die Anforderungen an DK-Limitscheine, unterteilt nach 
50 1, 20 1 und 5 1, und der entsprechenden Vordrucke sind 
bis zum 8. des Quartalsvormonats dem Kraftverkehrskom
binat schriftlich zu übergeben; erstmalig muß diese An
forderung zum 15. Juni 1975 erfolgen.

' (4) Die erstmalige Übergabe der Bilanzanteile in Form von 
DK-Limitscheinen und Lagerfreigaben an alle Bedarfsträger 
muß bis 30. Juni 1975 erfolgen. Die Ausgabe von Bilanzanteilen 
ist kontrollfähig zu registrieren. Für die Umrechnung von 
Tonne zu Litern gilt folgende Beziehung:

1 000 Liter DK = 0,850 Tonnen
1 Tonne DK = 1176 Liter

§4

(1) Der Bezug von Dieselkraftstoff über Tankstellen des 
VEB Minol bzw. die in den öffentlichen Verkauf einbezogenen 
Eigenverbrauchsanlagen anderer Bereiche ist ab 1. Juli 1975


